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III-V
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Sondergebiet (Erholung) (§ 11 BauNVO) SO
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Geschossflächenzahl

Wohnungen (§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB) z.B.

z.B.
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als Mindest- und Höchstmaß
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für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

z.B. ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

z.B. UMSPANNWERK

z.B. PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Fläche für die Landwirtschaft
Fläche für Wald
Wasserfläche
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und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Erhaltung vonAnpflanzen von

BäumenBäumen
sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Sonstige Festsetzungen
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
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Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Sichtfläche

Umgrenzung der Flächen für
Stellplätze

Garagen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für
Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Tiefgaragen
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Gemeinschaftsanlagen

St
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GSt
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Ga 3 St

TGa 1

GTGa 1
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mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
für schmale Fläche

mit Angabe der Geschosse

Arkade

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

35,4

Nachrichtliche Übernahmen
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Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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Aufgestellt: Berlin, den   .      .     
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Vermessungsamt Amt für Planen und Genehmigen 
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Unterschrift Unterschrift 
  

Amtsleiter Amtsleiter(in) 
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Der Bebauungsplan wurde 
 

in der Zeit vom                         bis einschließlich                         öffentlich ausgelegt. 
 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 
 

am                         beschlossen. 

Berlin, den   .      . 
Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abt. Stadtentwicklung 
Amt für Planen und Genehmigen 

Fachbereich Stadtplanung 
Unterschrift 

 

Amtsleiter(in)
Der Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den   .      .     
Bezirksamt Mitte von Berlin

  

Unterschrift Unterschrift  
Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin 

  

Die Verordnung ist am                         im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.         verkündet worden. 

 
 

Textliche Festsetzungen 
 

1. Im allgemeinen Wohngebiet können Schank-  und Speisewirtschaften nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
2. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO 

(Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
3. Im allgemeinen Wohngebiet können Stellplätze und Garagen nur ausnahmsweise zu-

gelassen werden. Dies gilt nicht für Tiefgaragen. 

4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl 
EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SOx), Stickoxid 
(NOx) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL entsprechen. 

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des 
Bebauungsplans.  

 Nachrichtliche Übernahmen 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines Gebiets, das 
als Denkmalbereich (Ensemble) „Spandauer Vorstadt“ in der Denkmalliste Berlin ein-
getragen ist. 

 
2. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich auf dem Grund-

stück Koppenplatz 11 ein Gartendenkmal. 
 

 
   Hinweise 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb eines Gebiets, für das eine 
Verordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB gilt. 
 

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Geltungsbereichs des 
festgesetzten Landschaftsplans I - L - 2. 
 

3. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich planfestgestellte 
S-Bahn - Anlagen. 

 

Entwurf
noch nicht rechtsverbindlich
Stand: 29.05.2007
Verm46


